
Kanton Zürich 
	

Nr. 	0394 / 22 
Baudirektion 

❑ Verfügung 
Amt für Raumentwicklung 	 vom 19. April 2022 
Raumplanung 

Referenz-Nr.: ARE 22-0394 

Kontakt: Stefan Pfister, Gebietsbetreuer Richt-/Nutzungsplanung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich 
Telefon +41 43 259 41 65, www.zh.ch/are  

1/4 

Verlängerung Planungszone «Burgweg-Fisch-
bach» - Festsetzung (§ 346 PBG) 

Gemeinde Steinmaur 

	

Massgebende 	Situationsplan Mst. 1:500 zur Planungszone «Burgweg-Fischbach» vom 24. Ja- 

	

Unterlagen 	nuar 2020 

Protokollauszug Gemeinderatsbeschluss vom 11. April 2022 — Antrag auf Verlänge-
rung der Planungszone «Burgweg-Fischbach» 

Sachverhalt 
Antrag Mit Verfügung Nr. 0315/20 vom 6. April 2020 setzte die Baudirektion für das Gebiet 

«Burgweg-Fischbach» eine Planungszone für die Dauer von zwei Jahren im Sinne von 
§ 346 des Planungs- und Baugesetzes (PBG) fest. Dagegen wurde beim Baurekursge-
richt ein Rekurs erhoben. Das Rekursverfahren ist derzeit sistiert. 

Mit Beschluss vom 11. April 2022 beantragt der Gemeinderat Steinmaur bei der Baudirek-
tion die Festsetzung der Verlängerung der Planungszone für die Dauer von zwei Jahren 
im Sinne von § 346 Abs. 3 PBG. 

Anlass und Begründung Der Hochwasserschutz des eingedolten Fischbachs (öffentliches Gewässer Nr. 2.0) in der 
der Planungszone Gemeinde Steinmaur — im Bereich der Eindolung Burgweg/Hauptstrasse — ist ungenü-

gend. Der Durchlass wurde in einer Hauptinspektion im Jahr 2014 als schadhaft einge-
stuft. Gemäss Naturgefahrenkarte liegt im Gebiet eine mittlere Gefährdung vor. Das Ge-
biet ist entsprechend hochwassergefährdet. Es befindet sich im Gebotsbereich, in dem 
schwere Schäden durch geeignete Vorsorgemassnahmen vermieden werden können. 

Die bisherigen Erkenntnisse der Gemeinde Steinmaur lassen befürchten, dass ein hoch-
wassersicherer Ersatz der Bachdole im bestehenden Trassee sehr aufwändig oder sogar 
technisch unmöglich ist. Gemäss der Gemeinde Steinmaur ist absehbar, dass sich die 
geforderte hydraulische Leistungsfähigkeit für den Fischbach durch eine Begradigung des 
Trassees erreichen lässt. Die Verlegung des Bachs und das Schaffen eines Notabfluss-
korridors sind mögliche Lösungen, die derzeit geprüft werden und die Grundstücke inner-
halb des Perimeters der Planungszone gemäss Situationsplan Mst. 1:500 vom 24. Ja-
nuar 2020 betreffen könnten. 

Der hochwassersichere Ausbau des Fischbachs ist technisch und rechtlich nicht sicher-
gestellt. Mit der Planungszone soll verhindert werden, dass durch bauliche Veränderun-
gen oder sonstige Vorkehrungen innerhalb des Perimeters gemäss Situationsplan der 
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hochwassersichere Ausbau des Fischbachs nicht zusätzlich erschwert oder gar verun-
möglicht wird. Auf der Grundlage eines Wasserbauprojekts soll der Flächenbedarf für den 
Bachausbau mit Baulinien für Fluss- und Bachkorrektionen nach § 96 Abs. 2 lit b. PBG 
gesichert werden. Die koordinierten Planungsarbeiten der Gemeinde und der Grundei-
gentümerin von Kat.-Nr. 1823 sind weit fortgeschritten. Die Raumsicherung des Bachaus-
baus steht jedoch in einem engen Zusammenhang mit zurzeit noch laufenden denkmal-
pflegerischen Abklärungen. 

Um während dieser Planungszeit eine negative Präjudizierung zu vermeiden, beantragt 
der Gemeinderat die Verlängerung der Planungszone «Burgweg-Fischbach» um zwei 
Jahre. 

Erwägungen 
A. 	Materielle Prüfung 
Bis zum Erlass oder während der Revision von Gesamtrichtplänen oder Nutzungsplänen 
können für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen festgesetzt werden, innerhalb de-
ren keine baulichen Veränderungen oder sonstigen Vorkehren getroffen werden dürfen, 
die der im Gange befindlichen Planung widersprechen (§ 346 Abs. 1 PBG). Der Kanton 
hat begründeten Festsetzungsbegehren untergeordneter Planungsträger zu entsprechen 
(§ 346 Abs. 2 PBG). Voraussetzung der Anordnung respektive die Verlängerung einer 
Planungszone ist das öffentliche Interesse, manifestiert durch ein Planungsbedürfnis und 
die Absicht der Behörde, eine bestehende planerische Ordnung zu ändern sowie die Ver-
hältnismässigkeit. 

Die vom Gemeinderat Steinmaur dargelegte Planungsabsicht ist ersichtlich und das Pla-
nungsbedürfnis und das öffentliche Interesse des Hochwasserschutzes nachgewiesen. 
Der Perimeter der Planungszone umfasst gemäss Situationsplan Mst. 1:500 vom 24. Ja-
nuar 2020 die Grundstücke Kat.-Nrn. 1823, 2062 sowie die Teilgrundstücke Kat.-Nrn. 
228, 1762, 2065 und 2081. Die Abgrenzung der Planungszone ist nachvollziehbar und 
verhältnismässig. 

Die koordinierten Planungsarbeiten der Gemeinde und der Grundeigentümerin von Kat.-
Nr. 1823 sind bereits fortgeschritten. Für die anstehenden Planungsschritte wird jedoch 
noch mehr Zeit benötigt. Mit der Verlängerung der Planungszone wird die notwendige Zeit 
gewonnen, um nach den Abklärungen die Ergebnisse in grundeigentümerverbindliche 
Planungsinstrumente umzusetzen. Die für diesen Prozess erforderliche Planungsfreiheit 
der Planungsbehörde kann mit der Festsetzung der Verlängerung der Planungszone ge-
sichert werden. 

Aus den genannten Gründen wird die Verlängerung der Planungszone gemäss 
§ 346 Abs. 3 PBG im Gebiet «Burgweg-Fischbach» für zwei Jahre als rechtmässig, 
zweckmässig und verhältnismässig beurteilt. Dem Antrag zur Festsetzung der Verlänge-
rung der Planungszone kann entsprochen werden. 
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B. 	Ergebnis 
Der Antrag auf Festsetzung der Verlängerung der Planungszone erweist sich im Ergebnis 
als begründet (§ 346 Abs. 2 PBG). Die Festsetzung der Verlängerung der Planungszone 
im bezeichneten Gebiet für die Dauer von zwei Jahren ist recht- und verhältnismässig. 
Dem Antrag des Gemeinderats Steinmaur vom 11. April 2022 wird entsprochen und die 
Verlängerung der Planungszone im Gebiet «Burgweg-Fischbach» festgesetzt. 

Es würde dem Institut der Planungszone widersprechen, wenn diese nicht sofort rechts-
wirksam wären. Das in § 346 PBG vorgesehene Verfahren bietet Gewähr, dass im Einzel-
fall Baubewilligungen erteilt werden können, wenn sie dem Planungsziel nicht zuwiderlau-
fen. Allfälligen Rekursen gegen die Festsetzungsverfügung ist deshalb die aufschiebende 
Wirkung gemäss § 25 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) zu entziehen. 

Die Gemeinde Steinmaur hat als amtliches Publikationsorgan die gemeindeeigene Webs-
ite bezeichnet. Die Veröffentlichung erfolgt gleichzeitig durch die Baudirektion im kantona-
len Amtsblatt sowie durch die Gemeinde Steinmaur auf der gemeindeeigenen Website 
(§ 6 Abs. 1 lit. a PBG). 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Die mit Baudirektionsverfügung Nr. 0315/20 vom 6. April 2020 festgesetzte Pla-
nungszone im Gebiet Burgweg-Fischbach (Gemeinde Steinmaur), gemäss Situati-
onsplan Mst. 1:500 vom 24. Januar 2020, wird um zwei Jahre bis 7. April 2024, ver-
längert. 

II. Die Verfügung steht zusammen mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 11. April 2022 
und dem Situationsplan ab Datum der Publikation während den ordentlichen Bürozei-
ten bei der Gemeinde Steinmaur, Hauptstrasse 22, 8162 Steinmaur und der Baudi-
rektion (Amt für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich) zur Ein-
sichtnahme offen. 

III. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet, beim 
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erho-
ben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthal-
ten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die an-
gerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie möglich beizule-
gen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die 
im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. Allfälligen Rekursen wird die aufschie-
bende Wirkung entzogen (§ 25 VRG). 

IV. Das Amt für Raumentwicklung wird beauftragt 

Dispositiv I bis III gemäss § 6 Abs. 1 lit. a PBG im kantonalen Amtsblatt zu veröffentli-
chen; 

der Gemeinde Steinmaur den Zeitpunkt der Publikation von Dispositiv I bis III mittzu-
teilen; 
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diese Verfügung zusammen mit den massgebenden Unterlagen (Gemeinderatsbe-
schluss vom 11. April 2022 / Situationsplan vom 24. Januar 2020) aufzulegen; 

die Planungszone im Kataster der öffentlichen-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen (ÖREB-Kataster) abbilden zu lassen. 

V. 	Die Gemeinde Steinmaur wird eingeladen 

Dispositiv I bis III gemäss § 6 Abs. 1 lit. a PBG gleichzeitig mit der Publikation im 
kantonalen Amtsblatt (veranlasst durch die Baudirektion) im üblichen Publikationsor-
gan der Gemeinde zu veröffentlichen; 

diese Verfügung zusammen mit den Unterlagen (Gemeinderatsbeschluss vom 11. 
April 2022 / Situationsplan vom 24. Januar 2020) aufzulegen. 

Vl. Mitteilung an 

Gemeinde Steinmaur (unter Beilage von zwei Dossiers) 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von einem Dossier) 

Baurekursgericht des Kantons Zürich 

Müller Ingenieure AG, Geerenstrasse 6, 8157 Dielsdorf (Katasterbearbeiterorganisa-
tion). 

VERSENDET AM 19, APR, 2022 
Amt für 

7119umentwicklung 
Fü den 
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Planungszone Gebiet «Burgweg-Fischbach» -
Festsetzung (§ 346 PBG) 

Gemeinde Steinmaur 

Massgebende - Situationsplan Mst. 1:500 vom 24. Januar 2020 zur Planungzone Burgweg-Fischbach 
Unterlagen - Protokollauszug Gemeinderatsbeschluss vom 2. März 2020 — Antrag auf Festsetzung 

einer Planungszone Burgweg / Fischbach) 

Sachverhalt 
Antrag Der Gemeinderat Steinmaur beantragt bei der Baudirektion mit Beschluss vom 

2. März 2020 die Festsetzung einer Planungszone im Gebiet Burgweg-Fischbach für die 
Dauer von 2 Jahren im Sinne von § 346 des Planungs- und Baugesetzes (PBG). 

Anlass und Begründung Der Hochwasserschutz des eingedolten Fischbachs (öffentliches Gewässer Nr. 2.0) in der 
der Planungszone Gemeinde Steinmaur — im Bereich der Eindolung Burgweg/Hauptstrasse — ist ungenü-

gend. Der Durchlass wurde in einer Hauptinspektion im Jahr 2014 als schadhaft einge-
stuft. Gemäss Naturgefahrenkarte liegt im Gebiet eine mittlere Gefährdung vor und ist 
entsprechend hochwassergefährdet. Das Gebiet befindet sich im Gebotsbereich, in dem 
schwere Schäden durch geeignete Vorsorgemassnahmen vermieden werden können. 

Die bisherigen Erkenntnisse der Gemeinde Steinmaur lassen befürchten, dass ein hoch-
wassersicherer Ersatz der Bachdole im bestehenden Trassee sehr aufwändig oder sogar 
technisch unmöglich ist. Gemäss der Gemeinde Steinmaur ist absehbar, dass sich die 
geforderte hydraulische Leistungsfähigkeit für den Fischbach durch eine Begradigung des 
Trassees erreichen lässt. Eine neue Linienführung könnte die Grundstücke innerhalb des 
Geltungsbereichs der Planungszone gemäss Situationsplan Mst. 1:500 vom 24. Ja-
nuar 2020 betreffen. 

Der hochwassersichere Ausbau des Fischbachs ist technisch und rechtlich nicht sicher-
gestellt. Mit der Planungszone soll verhindert werden, dass durch bauliche Veränderun-
gen der hochwassersichere Ausbau des Fischbachs nicht zusätzlich erschwert oder gar 
verunmöglicht wird. Der Flächenbedarf für den Bachausbau soll mit einer Gewässerbauli-
nie nach § 96 Abs. 2 lit b. Planungs- und Baugesetz (PBG) gesichert werden. Als Grund-
lage dafür ist die Ausarbeitung eines Wasserbauprojekts erforderlich. 

Erwägungen 
A. 	Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 
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B. Materielle Prüfung 
Bis zum Erlass oder während der Revision von Gesamtrichtplänen oder Nutzungsplänen 
können für genau bezeichnete Gebiete Planungszonen festgesetzt werden, innerhalb de-
ren keine baulichen Veränderungen oder sonstigen Vorkehren getroffen werden dürfen, 
die der im Gange befindlichen Planung widersprechen (§ 346 Abs. 1 PBG). Der Kanton 
hat begründeten Festsetzungsbegehren untergeordneter Planungsträger zu entsprechen 
(§ 346 Abs. 2 PBG). 

Voraussetzung der Anordnung einer Planungszone ist das öffentliche Interesse sowie die 
Absicht der Behörde, eine bestehende planerische Ordnung zu ändern. Die vom Gemein-
derat Steinmaur dargelegte Planungsabsicht ist ersichtlich und das Planungsbedürfnis 
und das öffentliche Interesse des Hochwasserschutzes nachgewiesen. Der Perimeter der 
Planungszone umfasst gemäss Situationsplan Mst. 1:500 vom 24. Januar die Grundstü-
cke Kat.-Nrn. 1823, 2062 sowie die Teilgrundstücke Kat.-Nrn. 228, 1762, 2065 und 2081. 
Der Abgrenzung der Planungszone ist nachvollziehbar. 

Die Planungszone ist in räumlicher, sachlicher und zeitlicher Hinsicht erforderlich und ver-
hältnismässig. Im Zusammenhang mit der Dringlichkeit der Planungsabsicht ist eine 
Dauer von zwei Jahren angemessen. Dem Antrag zur Festsetzung einer Planungszone 
im Gebiet Burgweg-Fischbach kann zugestimmt werden. 

C. Ergebnis 
Die Vorlage zur Festsetzung der Planungszone für die Dauer von zwei Jahren erweist 
sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen und kann genehmigt 
werden (§ 5 Abs. 1 PBG). 

Das in § 346 PBG vorgesehene Verfahren bietet Gewähr, dass im Einzelfall Baubewilli-
gungen erteilt werden können, wenn sie dem Planungsziel nicht zuwiderlaufen. Allfälligen 
Rekursen gegen die Festsetzungsverfügung ist deshalb die aufschiebende Wirkung ge-
mäss § 25 Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) zu entziehen. 

Die Gemeinde Steinmaur hat als amtliches Publikationsorgan die gemeindeeigene Home-
page bezeichnet. Die Veröffentlichung erfolgt gleichzeitig durch die Baudirektion im kanto-
nalen Amtsblatt sowie durch die Gemeinde Steinmaur auf der gemeindeeigenen Home-
page (§ 6 Abs. 1 lit. a PBG). 

Die Baudirektion verfügt: 

I. Im Gebiet Burgweg-Fischbach (Gemeinde Steinmaur) wird für die Grundstücke Kat.-
Nrn. 1823, 2062 und die Teilgrundstücke Kat.-Nrn. 228, 1762, 2065, 2081, gemäss 
Situationsplan Mst. 1:500 vom 24. Januar 2020, eine Planungszone für die Dauer 
von zwei Jahren, ab öffentlicher Bekanntmachung gerechnet, festgesetzt. 

II. Der Situationsplan Mst. 1:500 steht ab Datum der Publikation während den ordentli-
chen Bürozeiten bei der Gemeinde Steinmaur, Hauptstrasse 22, 8162 Steinmaur, 
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und beim Amt für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 Zürich 
(4. Stock), zur Einsichtnahme offen. 

Hinweis 
Aufgrund der ausserordentlichen Lage gemäss Epidemiengesetz und den damit ver-
bundenen Einschränkungen des Publikumsverkehrs besteht in Ergänzung zur per-
sönlichen Einsicht vor Ort (nach telefonischer Anmeldung) die Möglichkeit der elekt-
ronischen Einsichtnahme in die aufgelegten Planungsunterlagen. Die Unterlagen lau-
fender Planungsverfahren werden im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) erfasst und sind im Internet einsehbar (https://o-
erebdocs.zh.ch/).  

Einsichtswilligen Personen wird auf Anfrage hin zudem individuell der direkte elektro-
nische Zugang per Webtransfer gewährt. Für Personen, welche weder vor Ort noch 
elektronisch Einsicht nehmen können, werden individuelle Lösungen gesucht. 

Kontakt: Amt für Raumentwicklung, are@bd.zh.ch, 043 259 30 22 

Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an gerechnet, beim 
Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erho-
ben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthal-
ten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die an-
gerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie möglich beizule-
gen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; die Kosten hat die 
im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. Allfälligen Rekursen wird die aufschie-
bende Wirkung entzogen (§ 25 VRG). 

IV. Das Amt für Raumentwicklung wird beauftragt 

Dispositiv I bis III gemäss § 6 Abs. 1 lit. a PBG im kantonalen Amtsblatt zu veröffentli-
chen; 

der Gemeinde Steinmaur den Zeitpunkt der Publikation von Dispositiv I bis III mittzu-
teilen; 

diese Verfügung zusammen mit den Unterlagen (Protokollauszug Gemeinderatsbe-
schluss vom 2. März 2020 / Situationsplan Mst. 1:500 vom 24. Januar 2020) aufzule-
gen; 

die Planungszone im Kataster der öffentlichen-rechtlichen Eigentumsbeschränkun-
gen (ÖREB-Kataster) abbilden zu lassen. 

V. Die Gemeinde Steinmaur wird eingeladen 

Dispositiv I bis III gemäss § 6 Abs. 1 lit. a PBG gleichzeitig mit der Publikation im 
kantonalen Amtsblatt (veranlasst durch die Baudirektion) im üblichen Publikationsor-
gan der Gemeinde zu veröffentlichen; 
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diese Verfügung zusammen mit den Unterlagen (Protokollauszug Gemeinderatsbe-
schluss vom 2. März 2020 / Situationsplan Mst. 1:500 vom 24. Januar 2020) aufzule-
gen. 

VI. Mitteilung an 

Gemeinde Steinmaur (unter Beilage von einem Plan) 

Baurekursgericht des Kantons Zürich 

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von einem Plan) 

Müller Ingenieure AG, Geerenstrasse 6, 8157 Dielsdorf (Katasterbearbeiterorganisa-
tion). 

VERSENDET AM - 6. APR. 2020 
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Rubrik: Raumplanung 
Unterrubrik: Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung 
Publikationsdatum: KABZH - 08.04.2020 
Meldungsnummer: RP-ZH02-0000000607 
Kanton: ZH 

Publizierende Stelle:  
Amt für Raumentwicklung des Kantons Zürich, Stampfen-
bachstrasse 12, 8001 Zürich

Planungszone Gebiet «Burgweg-Fischbach» – Festsetzung (§ 346 PBG), Festsetzung

Betrifft: Steinmaur  
Die Baudirektion verfügt: 
 
I. Im Gebiet Burgweg-Fischbach (Gemeinde Steinmaur) wird 
für die Grundstücke Kat.-Nrn. 1823, 2062 und die Teilgrund-
stücke Kat.-Nrn. 228, 1762, 2065, 2081, gemäss Situations-
plan Mst. 1:500 vom 24. Januar 2020, eine Planungszone für 
die Dauer von zwei Jahren, ab öffentlicher Bekanntmachung 
gerechnet, festgesetzt. 
 
II. Der Situationsplan Mst. 1:500 steht ab Datum der Publika-
tion während den ordentlichen Bürozeiten bei der Gemein-
de Steinmaur, Hauptstrasse 22, 8162 Steinmaur, und beim 
Amt für Raumentwicklung, Stampfenbachstrasse 12, 8090 
Zürich (4. Stock), zur Einsichtnahme offen. 
 
Hinweis 
Aufgrund der ausserordentlichen Lage gemäss Epidemien-
gesetz und den damit verbundenen Einschränkungen des 
Publikumsverkehrs besteht in Ergänzung zur persönlichen 
Einsicht vor Ort (nach telefonischer Anmeldung) die Mög-
lichkeit der elektronischen Einsichtnahme in die aufgelegten 
Planungsunterlagen. Die Unterlagen laufender Planungsver-
fahren werden im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigen-
tumsbeschränkungen (ÖREB-Kataster) erfasst und sind im 
Internet einsehbar (https://oerebdocs.zh.ch/). 
Einsichtswilligen Personen wird auf Anfrage hin zudem indi-
viduell der direkte elektronische Zugang per Webtransfer 
gewährt. Für Personen, welche weder vor Ort noch elektro-
nisch Einsicht nehmen können, werden individuelle Lösun-
gen gesucht. 
Kontakt: Amt für Raumentwicklung, are@bd.zh.ch, 043 259 
30 22 
 
III. Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der 

Mitteilung an gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons 
Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs erhoben 
werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen 
Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist 
beizulegen oder genau zu bezeichnen. Die angerufenen 
Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie 
möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts 
sind kostenpflichtig; die Kosten hat die im Verfahren unter-
liegende Partei zu tragen. Allfälligen Rekursen wird die auf-
schiebende Wirkung entzogen (§ 25 VRG). 

Rechtliche Hinweise:  
Frist: 30 Tage 
Ablauf der Frist: 08.05.2020
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